
320 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über die Re-gierungsvorlage (113 der Bei
lagen): übereinkommen über die gegensei
tige Anerkennung von Beschußzeichen für 

Handfeuerwaffen 

Das übereinkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Beschußzeichen für Hand
feuerwaffen dient insbesondere der . Verein
fachung und Erleichterung des Verkehrs mit 
Feuerwaffen, zivilen Schießgeräten und der hie
für notwendigen Munition. 

Dieses Ziel wird erreicht durdl die gegen
seitige Anerkennung der offiziellen Beschuß
zeichen der Beschußämter der Vertragsstaaten. 

Als Mitglieder dieser Konvention sind außer 
der Republik österreich die Bundesrepublik 
Deutschland, das Königreich Belgien, die Repu
blik Chile, der Spanische Staat, die Französische 
Republik, die Republik Italien und die Tsche
choslowakische Sozialistische Republik vorge
sehen. 

Der Bautenausschuß hat diese Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 5. Feber 1971 in An-

Babanitz 
Berichterstatter 

wesenheit des Bundesministers für Bauten und 
Technik Mo se r in Verhandlung gezogen. 

Nach einer Wortmeldung des Abgeordneten 
Dr. G ru be r wurde einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung dieses 
übereinkommens zu empfehlen. 

Der Bautenausschuß hält im vorliegenden 
Falle die Erlassung eines besonderen Bundesge
setzes im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B.-VG in der 
geltenden Fassung zur Erfüllung dieses über
einkommens für entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem übereinkommen über die gegensei
tige Anerkennung von Beschußzeichen . für 
Handfeuerwaffen samt Anhang I und Anhang II 
(113 der Beilagen), die verfassungsmäßige Ge
nehmigung erteilen. 

Wien, am 5. Feber 1971 

Regensburger 
Obmann 

320 der Beilagen XII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




